
Zeller Archive. Zeller Geschichte(n).

Satzung des Vereins ,,Zetler Archive"

$ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein f ührt den Namen "Zetter Archive".

Nach Eintragung in das Vereinsregister f ührt er den Zusatz "e.V."

(2) Sitz des Vereins ist Zetl. im Wiesentat.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

S 2 Zweck

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung, BiLdung und Kuttur durch die

SammLung / Übernahme, Verzeichnung / Erschtießung, Sicherung (Archivierung / Konservierung),

Digital.isierung und Bereitstetlungvon historischen Quel.ten aus Zet[ im WiesentaI und Umgebung.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

a) die fachgerechte Sammlung / Übernahme, Verzeichnung und Erschtießung, die konservatorische
Sicherung (Archivierung) und Digitatisierung historischer Dokumente, Fotografien, Bauptäne,

Firmenuntertagen, Fotos, Ansichtskarten und anderer Zeugnisse;

b) den Aufbau und die Pftege eines öffenttich zugängtichen Ontine-Archivs zur wissenschafttichen
und kutturetlen Nutzung;

c) die Kooperation mit Privatpersonen, Archiven, Museen und Forschungseinrichtungen,
die historisch bedeutsame Bestände hal.ten oder erschtieBen;

d) die Beratung zur sachgerechten Archivierung und gegebenenfatts Übernahme von Beständen;

e) die Veröffentl.ichung und Vermitttung von Forschungsergebnissen zur Lokal.en und regionaten

Geschichte mit dem Zie[, die Bevölkerung für historische Zusammenhänge zu interessieren
und Zugang zu bisl.ang wenig bekannten Quetten zu schaffen;

f) die Durchführungvon lnformations-, Bitdungs- und Kutturveranstaltungen (2. B. Vorträge,

Ausstettungen, Führungen, Workshops)

5 3 Gemeinnützigkeit und Mittetverwendung

(1) Der Verein verfol.gt ausschtießl.ich und unmittetbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts

,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnu ng.

(2) Der Verein ist setbsttos tätig; er verfotgt nicht in erster Linie eigenwirtschafttiche Zwecke.

(3) Mittet des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(4) Mitgtieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhä [tnismäßig hohe Vergütu ngen begünstigt werden.

(6) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Austagen.
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S 4 Mitgtiedschaft

(1) Mitgtied des Vereins kann jede natürtiche oder juristische Person werden, die die Ziete des Vereins

unterstützt.

(2) Der Antrag auf Auf nahme ist schriftl.ich oder per E-Mait an den Vorstand zu richten. Über die

Auf nahme entscheidet der Vorstand.

(3) Der Verein unterscheidet: a) ordenttiche Mitgl,ieder und b) institutionel.te Mitgtieder (2. B. Archive,

Museen, Vereine, Gemeinden, Organisationen).

(4) Die Mitgtiedschaft endet durch Austritt, Ausschtuss, Tod oder AufLösung der juristischen Person.

(5) Der Austritt erfotgt schriftl.ich oder per E-MaiL gegenüber dem Vorstand und ist mit einer Frist von drei

Monaten zum Jahresende mögtich.

(6) Ein Ausschtuss kann erfotgen, wenn ein MitgLied dem Vereinszweck grob zuwiderhandett oder länger

ats drei Monate mit seiner Beitragszahtung im Rückstand ist. Vor der Entscheidung ist dem Mitgtied

Getegenheit zur SteU.ungnahme zu geben.

(71 Gegen den Ausschtuss kann das Mitgl.ied binnen eines Monats Widerspruch einl.egen. Über den

Widerspruch entsc heidet d ie nä ch ste M itgtiede rversam m [u n g.

S 5 Beiträge

(1) Von den Mitgl.iedern werden Jahresbeiträge erhoben.

(2) Die Höhe der Beiträge und deren Fättigkeit regett die Beitragsordnung, die von der

Mitgtiederversa mml'ung beschtossen wird.

S 6 Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind:

a) die Mitgtiederversammlung und

b) der Vorstand.

5 7 Mitgtiederversammtung

(1) Die Mitgl.iederversammtung ist das oberste Organ des Vereins und findet mindestens einmat jährtich

statt.

(2) Die EinLadung erfol.gt schrifttich oder per E-Mail. d urch den Vorstand unter Anga be der Tagesordn ung

mit einer Frist von zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Versendung. Das

Einl.adungsschreiben gil.t ats zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitgtied bekannt gegebene

Adresse oder E-Mait-Adresse gerichtet ist.

(3) Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können von jedem Mitgtied eingebracht werden. Sie

müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftl.ich mit Begründung vortiegen.

Der/die Versammtungsl.eiter/in hat die Ergänzung zu Beginn der Versammtung bekannt zu geben.

(4) Die Mitgtiederversammtung ist unabhängig von der Zaht der erschienenen Mitgtieder beschtussfähig.
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(5) Die Mitgtiederversammtung beschtießt insbesondere über:

-Waht und Enttastung des Vorstands

- Beitragsordnung

- grundsätztiche Vereinsangetegenheiten

- Satzungsänderungen

- Auf l.ösung des Vereins

(6) Beschtüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei Stimmengteich heit entsc heid et d erld ie Vorsitzend e.

Stimmenthattungen gel.ten ats nicht abgegebene Stimmen.

(7) Satzungsänderungen und die AufLösung des Vereins bedürfen einer Dreiviertetmehrheit der

abgegebenen Stimmen.

(B) Über die Beschtüsse ist ein Protokol.t aufzunehmen, das von der Versammtungsteitung und von der

Protokottf ührung zu u nterzeich nen ist.

(9) Jedes Mitgl.ied hat eine Stimme.

Das Stimmrecht kann persöntich oder durch schrifttiche Vottmacht für ein anderes Mitgtied

ausgeübt werden.

S 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus ein bis fünf Personen und konstituiert sich setbst.

(2) Die Vorstandsmitgl.ieder werden von der Mitgtiederversammtung gewähtt. Die Amtszeit beträgt zwei

Jahre. Wiederwaht ist mögtich.

(3) Jedes Vorstandsmitgl.ied ist einzeln vertretungsberechtigt.

(4) Der Vorstand führt die Laufenden Geschäfte des Vereins und ist der Mitgtiederversammtung

rechen schaft s pf tichtig.

(5) Vorstandsmitgl.ieder sind ehrenamttich tätig.

(6) Die Mitgtieder des Vorstands und andere für den Verein ehrenamttich Tätige können für ihre Tätigkeit

eine Aufwandsentschädigung nach S 3 Nr. 26a ESIG erhatten.

Über die Höhe und die Auszahtung der Aufwandsentschädigung entscheidet der Vorstand.

Eine Auszahtung erfol.gt nur, soweit die finanziette Lage des Vereins dies zul.ässt.

5 9 Aufl,ösung

(1) Die Auftösung des Vereins kann nur durch eine eigens zu diesem Zweck einberufene

Mitgtiederversammtung mit einer Dreiviertetmehrheit der abgegebenen Stimmen beschtossen
werden.

(2) Bei Auf tösung oder Auf hebung des Vereins fättt das Vermögen des Vereins an die Stadt Zett im

Wiesentat, die es ausschtießtich und unmittetbar f ür gemeinnützige Zwecke im Bereich

Wissenschaft, Forschung, Bil.dung und Kuttur zu verwenden hat. Dies gitt entsprechend beiWegfatt

der steuerbegünstigten Zwecke.

(3) Die vom Verein aufbewahrten Archivatien gehen an das Archiv der Stadt Zett im Wiesentat.
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SchlussformeI

Zett im Wiesental, den 10. )anuar 2026

U nterschriften der Gründungsmitgtieder:

Nr. Name,Vorname,Titel Unterschrift

'l
Bauer,

Christian

2
Becker,

Markus

3
Faltum, Dr.

Johann,

4
Heene,

Titt

5

6

Horner, Dr

Fetix

Janietz,

Anna Luisa fJnh,h
7

Janietz, Dr.

Bettina

Merck,

Patrick

g, io'^rtgrL

8
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Nr. Name,Vorname,Titel Unterschrift

I Nitt,

Geratd

10
Schwarz,

Utrich ,a1fiaCW
11

Städter,

Sunhitd

12
Tscheutin,

Rudotf

Wiesentä ter Texti [m useu m

13 Zett im Wiesental e.V

(vR 660250) {)*&v \\4-</?

14

15

Ztuhan,

Peter

i^a.ig

{

16 ltsq tfer t
Sqnh S
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